
Anweisungen und Verfügungen zur Regelung- 
von Fragen innerhalb des Verantwortungsbe
reiches; Weisungsrecht gegenüber den Leitern 
der doppelt unterstellten Fachorgane der Räte 
der Bezirke (§11 Abs. 3 GöV);

viertens: Abschluß von Vereinbarungen 
mit den Leitungen gesellschaftlicher Organisa
tionen, namentlich der Gewerkschaften;

fünftens: Aufhebung von Entscheidungen 
der Leiter der unterstellten Organe, Kombina
te, Betriebe und Einrichtungen, wenn diese 
den Rechtsvorschriften widersprechen oder 
unzweckmäßig sind;

sechstens: Berufung und Abberufung der 
Leitungskader im Verantwortungsbereich ent
sprechend der festgelegten Nomenklatur und 
Wahrnehmung der Disziplinarbefugnis ihnen 
gegenüber.

Der Minister hat alle grundlegenden Fra
gen des Verantwortungsbereiches kollektiv zu 
beraten. Er stützt sich dabei auf das Kollegium 
des Ministeriums. Dieses ist das beratende Or
gan des Ministers und demzufolge kein Lei
tungsorgan. Die Aufgabe des Kollegiums be
steht darin, auf der Grundlage der Beschlüsse 
der Partei der Arbeiterklasse sowie der Geset
ze und anderen Rechtsvorschriften grundle
gende Fragen der Entwicklung des Zweiges 
bzw. Bereiches und andere wichtige Probleme 
der Tätigkeit des Ministeriums, einschließlich 
Beschlußvorlagen und Entscheidungsvor
schläge, zu behandeln. Die beratende Funk
tion des Kollegiums erstreckt sich auch auf die 
wissenschaftliche Organisation der Leitung 
und die Rationalisierung der Arbeit, die Ge
währleistung von Ordnung und Sicherheit, auf 
Fragen der praktischen Anleitung und Unter
stützung der unterstellten Organe und Einrich
tungen sowie der Kontrolle ihrer Tätigkeit.

Die Zusammensetzung des Kollegiums 
wird vom Minister vorgeschlagen und vom 
Vorsitzenden des Ministerrates bestätigt. Die 
Sitzungen des Kollegiums leitet der Minister. 
Die Empfehlungen des Kollegiums werden in 
Entscheidungen des Ministers umgesetzt. Die 
Aufgaben und die Arbeitsweise des Kolle
giums regelt der Minister im einzelnen durch 
Verfügung.

Die Ministerien sind verpflichtet, vor allem 
im Prozeß der Planausarbeitung und -durch- 
führung eng mit den gesellschaftlichen Organi
sationen der Werktätigen, insbesondere mit 
den Gewerkschaften, zusammenzuarbeiten. 
Die Minister haben zu sichern, daß gemeinsam
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mit den zuständigen Leitungen der Gewerk
schaften die Schwerpunkte des sozialistischen 
Wettbewerbs bestimmt und die Betriebskol
lektivverträge sowie Maßnahmen zur planmä
ßigen Entwicklung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen der Werktätigen im Verant
wortungsbereich erarbeitet werden.

Die demokratische Arbeitsweise der Mini
sterien äußert sich auch darin, daß die Minister 
die Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse 
und des Ministerrates vor den örtlichen Volks
vertretungen, deren Räten sowie vor den 
Werktätigen erläutern und mit ihnen über die 
Durchführung beraten (§ 14 Abs. 3 Gesetz 
über den Ministerrat). Des weiteren haben die 
Minister dafür zu sorgen, daß die Eingaben der 
Bürger entsprechend den gesetzlichen Bestim
mungen bearbeitet und die darin enthaltenen 
Hinweise, Vorschläge und Kritiken für die 
weitere Verbesserung der Leitungstätigkeit im 
Verantwortungsbereich sorgfältig ausgewertet 
werden. Sie haben die Eingabenarbeit in den 
unterstellten Organen, Kombinaten, Betrie
ben und Einrichtungen anzuleiten und zu kon
trollieren.

Die Ministerien sind zur Lösung ihrer Auf
gaben in Struktureinheiten gegliedert. „Der 
Charakter der Organisation einer jeden Insti
tution wird“, wie W. I. Lenin hervorhob, „na
türlich und unvermeidlich durch den Inhalt der 
Tätigkeit dieser Institution bestimmt.“64 14 Die 
grundlegende Struktureinheit der Ministerien 
ist die Abteilung, die sich in Sektoren unter
gliedert. Neben den Abteilungen bestehen in 
verschiedenen Ministerien auch Hauptabtei
lungen bzw. Hauptverwaltungen. Der Mini
ster legt die Aufgaben der einzelnen Struktur
einheiten, die Art und Weise ihres Zusammen
wirkens sowie die Verantwortung der Leiter 
und Mitarbeiter in der Arbeitsordnung des Mi
nisteriums bzw. in Funktionsplänen der Leiter 
und Mitarbeiter fest.

Bei den Struktureinheiten der Ministerien 
werden zwei grundlegende Typen unterschie
den: der funktionelle und der lineare Typ (vgl.
2.1.3.).

Bei dem funktionellen Typ handelt es sich 
um Struktureinheiten, die nach dem Funktio
nalprinzip jeweils für einen bestimmten Fra
genkreis, z.B. für Planung, Bilanzierung, 
Technik, Materialwirtschaft, internationale 
Zusammenarbeit, im Rahmen des Verant-

14 W. I. Lenin, Werke, Bd. 5, Berlin 1955, S. 456.


